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Im Auftrag der ös ter re ichischen Bi
schofskonferenz hatte sich die ö s t e r 
reichische Theologische Kommission 
mit der Frage zu befassen, ob bzw. un
ter welchen Voraussetzungen Christen, 
die geschieden und wieder verheiratet 
sind, zu den Sakramenten zugelassen 
werden können . Der Wiener Moral
theologe Karl H ö r m a n n hat dazu ein 
Gutachten erstellt, das von der genann
ten Kommission „zust immend zur 
Kenntnis genommen" wurde,- die Lö
sungsvorschläge wurden „als theolo
gisch möglich bezeichnet" und durch 
einstimmigen Beschluß wurde um eine 
baldige Veröffentl ichung gebeten (9). 
In formaler Hinsicht kann daher das 
nunmehr in Buchform erschienene Gut
achten eine nicht unbeträchtl iche Auto
rität beanspruchen. Die sachliche Auto
rität w i r d jedoch nach dem Gewicht der 
vorgebrachten Argumente zu beurtei
len sein. 

Nach einigen „Vorüber legungen" , die 
der Klarstellung häufig gebrauchter Be
griffe dienen sollten (10—20), setzt sich 
H. zunächst (21—37) mit der Frage aus
einander, ob bzw. welche Möglichkei
ten bestehen, jenen Menschen zu hel
fen, die im Gewissen von der Nichtig
keit bzw. Auflösbarkei t ihrer Ehe über
zeugt sind, dies aber „nicht oder nur in 
einem unzumutbar lang dauernden Ver
fahren" beweisen, bzw. übe rhaup t nur 
Gründe vorbringen können , „die zwar 
(noch) nicht von der kirchlichen Recht
sprechung, wohl aber von ernst zu neh
menden Theologen und Kanonisten als 
hinreichend angesehen werden" (37). 

Hier sind schon zur Fragestellung 
selbst kritische Anmerkungen zu ma
chen: 

1) H . vermengt in unzuläss iger Wei
se die ungül t igen Ehen mit jenen Ehen, 
die zwar noch nicht absolut unauflös
lich, aber immerhin gültig sind. Der fun

damentale Unterschied zwischen bei
den sollte doch eigentlich klar auf der 
Hand liegen! Im ersten Fall gewinnt 
der Betroffene seine Eheschließungs
freiheit durch eine einfache Tatsachen
feststellung, wäh rend im zweiten Fall 
die Kirche rechtsgestaltend eingreift, 
indem sie die an sich gültige Ehe auf
löst, und zwar durch einen Gnadenakt, 
auf den na tu rgemäß kein Rechtsan
spruch besteht. Wenn man nun schon 
wie H . der Meinung wäre , daß man 
die Ungül t igkei t einer Ehe durch Epi-
kie feststellen könne (23), so muß doch 
festgehalten werden, daß die Auflö
sung einer gül t igen Ehe auf keinen Fall 
mittels Epikie erfolgen kann. Epikie 
kann immer nur gegenüber einem Ge
setz angewandt werden; niemals je
doch kann dadurch ein nicht erreichba
rer Gnadenakt usurpiert werden. 

2) H . sieht die Zulässigkeit der Epi
kie für den Fall des Beweisnotstandes 
vor und leitet daraus weitreichende 
Konsequenzen ab. Dazu muß man sich 
jedoch vor Augen halten, daß schon 
die Ehefälle, die überhaupt an die 
kirchlichen Gerichte herangetragen 
werden, nur einen äußerst geringen 
Prozentsatz der gescheiterten Ehen um
fassen. Von diesem geringen Prozent
satz werden — grob geschätzt — etwa 
40—60% negativ entschieden. Diese 
negativen Urteile kommen aber in aller 
Regel nicht aus Gründen des Beweis
notstandes zustande, sondern weil sich 
im Laufe des Verfahrens herauszustel
len pflegt, daß der behauptete Nichtig
keitsgrund eben nicht vorliegt, auch 
wenn die Betroffenen eine gegenteili
ge Überzeugung haben mögen. Die ganz 
wenigen Fälle, wo wirklich ein Beweis
notstand vorliegt, sind zwar schmerz
lich genug; ob man aber daraus ein 
allgemeines Prinzip über die Anwend
barkeit der Epikie ableiten kann, sei 
zunächst einmal dahingestellt. 

3) H . w i l l die Möglichkeit der Epikie 
aber auch jenen zugestehen, die die 
lange Verfahrensdauer für unzumutbar 
halten; auch sie k ö n n e n aufgrund ihrer 
persönl ichen Überzeugung von der Un
gült igkei t der früheren Ehe in „vor
auseilendem Gehorsam" oft gebrauch
tes Diktum Scheuermanns) eine neue 
Ehe eingehen. Hier erhebt sich na tür 
lich die Frage, welche Prozeßdauer zu-
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mutbar ist. In der Regel kommen näm
lich die Menschen erst dann zum kirch
lichen Gericht, wenn sie bereits eine 
konkrete Heiratsabsicht haben oder so
gar schon jahrelang in einer Zivilehe 
leben. Menschlich gesehen ist hier je
der Tag unzumutbar. 

Aber auf noch ein Problem muß in 
diesem Zusammenhang hingewiesen 
werden: Wenn jemand während der 
Anhängigkei t seines Eheprozesses un
ter Zuhilfenahme von zwei Epikien 
und der Noteheschließungsform heira
tet, wäre diese Ehe nach H. gültig und 
sakramental; wenn dann die erste Ehe 
tatsächlich in zwei Instanzen für ungül
t ig erklär t wird, w ä r e konsequenter
weise von einer neuen kirchlichen Trau
ung Abstand zu nehmen. Der Rezen
sent hält jede Wette, daß die aller
meisten „notgetrauten" Paare trotzdem 
noch einmal kirchlich heiraten wollen, 
wei l sie letztlich doch das Bewußtsein 
haben werden, daß bei ihrer antizi
pierten Trauung — gelinde gesagt — 
nicht alles mit rechten Dingen zuge
gangen ist. Und was w ä r e von einer 
so geschlossenen „Ehe" im gegenteili
gen Fall zu halten, wenn nämlich die 
erste Ehe nicht für ungül t ig e rk lär t wer
den kann? Dem Rückgriff auf die per
sönliche Uberzeugung der Betroffenen 
wi rd jeder, der auch nur einigen Ein
blick in die Wirkl ichkei t kirchlicher 
Eheprozesse hat, von ganzem Herzen 
mißtrauen, da er aus leidvoller Erfah
rung weiß, daß sich die persönl ichen 
Überzeugungen nicht immer mit der 
objektiven Wahrheit decken. Denn 
selbst wenn man solchen Uberzeugun
gen eine gewisse Relevanz zubilligen 
wollte, wäre zu fordern, daß sie vom 
notwendigen sachlichen Wissen hin
sichtlich der Nicht igkei tsgründe getra
gen sein müßten. Wie aber soll man 
von den Menschen ohne entsprechende 
Vorbildung solches Wissen erwarten, 
wenn selbst Theologen nur ausgespro
chen vage Vorstellungen davon haben? 

4) Auch H. häl t ja seine „Lösung" 
sogar für jene bereit, die nicht einmal 
einen „von der kirchlichen Rechtspre
chung" anerkannten Nichtigkeitsgrund 
angeben, sondern sich lediglich auf die 
„Meinung bedeutender Theologen und 
Kanonisten" stützen k ö n n e n (21). Es 
ist natürlich ein bewundernswertes 

Wagnis, wenn Nichtjuristen Rechtspro
bleme abhandeln. Daß sich aber die 
Nichtigkeit einer Ehe nur aufgrund ge
setzlicher Normen, keineswegs jedoch 
aufgrund noch so ehrenwerter Privat
meinungen feststellen läßt, sollte sich 
eigentlich auch in weiteren Kreisen 
herumgesprochen haben. Gelehrtenmei
nungen können zwar zur Interpretation 
bestehender Gesetze herangezogen 
werden; sie k ö n n e n aber gesetzliche 
Regelungen nicht ersetzen. Darüber 
hinaus dürfte heute aber auch die Fra
ge schwer zu beantworten sein, wer 
denn ein bedeutender Theologe oder 
Kanonist ist; und wer, bitte sehr, be
findet denn darüber , ob und wie be
deutend einer ist? Fällt dies vielleicht 
auch in die Kompetenz persönlicher 
Überzeugungen? Denn die in der Ku-
rialpraxis oft zitierten auctores probati 
dürfte H . ja wohl kaum gemeint haben. 

Aufgrund dieser Bedenken ist fest
zustellen, daß die „Lösung" des von 
H . aufgeworfenen Problems schon vom 
Ansatz her verfehlt zu sein scheint; 
die „Lösung" selbst aber ist vom kano-
nistischen Standpunkt aus schlechthin 
unannehmbar. 

Die von H. vorgeschlagene „Lösung" 
soll sich im reinen (nichtrechtlichen) 
Gewissensbereich in drei Schritten vo l l 
ziehen: In einem ersten Schritt kom
men die Betroffenen durch Anwendung 
der „Epikie" zu dem „Feststel lungsur
tei l" , „daß die erste Ehe nicht besteht" 
(23, 30); in einem zweiten Schritt kom
men sie — ebenfalls unter Anwendung 
einer Epikie — zu der Feststellung, 
daß sie unter Außeracht lassung der ge
setzlichen Formvorschrift eine neue Ehe 
schließen dürfen (23 f., 31); und in 
einem dritten Schritt schließlich gehen 
sie unter Anwendung der Notehe
schließungsform nach c. 1098 CIC tat
sächlich eine neue Ehe ein, die dann 
eine gül t ige und sakramentale Ehe ist 
(28 f.). 

Hinsichtlich des ersten Schrittes ist 
zunächst einmal festzuhalten, daß — 
wie immer man den Epikie-Begriff de
finieren mag — Epikie nur einem Ge
setz gegenüber angewandt werden 
kann (vgl. 18—20); einer Tatsache ge
genüber gibt es keine Epikie. Diese be
steht nämlich in dem Urtei l , daß ein 
bestimmtes Gesetz i n einer konkreten 
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Situation keine verpflichtende Kraft 
hat. Bestand oder Nichtbestand einer 
Ehe ist jedoch eine Tatsache, zu deren 
Feststellung man keine Epikie bemü
hen muß. Denn Tatsachen kennt man 
einfach oder man kennt sie nicht. Un
bestritten ist nun, daß jemand — ohne 
jede Epikie! — um die Ungültigkeit 
seiner Ehe wissen kann, ohne dies be
weisen zu können. Somit erhebt sich 
für ihn im zweiten Schritt die Frage, 
ob er eine Ehe schließen kann, da er 
ja tatsächlich durch kein Eheband ge
bunden ist. 

Dazu sagt c. 1069 § 2 CIC: Wenn 
auch eine frühere Ehe aus irgendeinem 
Grund ungült ig ist oder aufgelöst wur
de, darf eine neue Ehe dennoch nicht 
geschlossen werden, bevor nicht die 
Ungültigkeit oder Auflösung der frü
heren Ehe „legitime et certo" feststeht. 
Letzteres ist im Falle der Ungültigkeit 
einer Ehe dann gegeben, wenn zwei 
gleichlautende Urteile die Nichtigkeit 
festgestellt haben (c. 1987 CIC). H . be
zieht sich offenbar auf diese Gesetzes
stellen, wenn er meint, jemand könne 
in Anwendung der Epikie zu dem 
Schluß kommen, daß er wieder heira
ten dürfe, obwohl er (noch) kein Nich
tigkeitsurteil beibringen kann. Nun ist 
aber die Epikie — gleichgültig ob man 
diesen Begriff eng oder weit interpre
tiert — stets ein Rückgriff auf den prä-
sumptiven Wi l len des Gesetzgebers, 
der ja — wie H. richtig sagt — nicht 
alle nur möglichen Situationen voraus
sehen (20) und in seinen Normen be
rücksichtigen könne. Wer immer also 
Epikie anwenden w i l l , muß sich sagen 
können, daß der Gesetzgeber, hät te er 
die konkrete Situation, in der sich der 
Betroffene befindet, gekannt oder vor
ausgesehen, ihn durch dieses konkrete 
Gesetz nicht hät te verpflichten wollen. 
Wendet man nun diesen allgemeinen 
Grundsatz auf das hier in Rede stehen
de Problem an, müßte der Betroffene 
sagen: Wenn der Gesetzgeber gewußt 
oder vorausgesehen hät te , daß ich die 
Ungült igkeit meiner Ehe nicht bewei
sen kann, dann hät te er mir dennoch 
die Eheschließung erlaubt. Selbstver
ständlich erhebt sich nun die Frage, ob 
man dem Gesetzgeber eine derartige 
Absicht wirklich unterstellen darf. 

Denn: War für den Gesetzgeber die 

beschriebene Situation etwa des Be
weisnotstandes wirklich nicht voraus
sehbar? Und hat er sie nicht tatsächlich 
doch vorausgesehen und dafür konkre
te Normen erlassen? Der oben zitierte 
c. 1069 § 2 CIC sagt doch ausdrücklich, 
daß niemand heiraten darf, solange 
eine frühere Ehe nicht in rechtsgültiger 
Form für nichtig erklär t wurde, und 
zwar expressis verbis auch dann, wenn 
diese erste Ehe tatsächlich ungültig ist. 
Dies ist doch exakt die Situation, in 
der sich jemand befindet, der (noch) 
kein Nichtigkeitsurteil erlangt hat. Für 
diesen Fall w i l l der Gesetzgeber aus
drücklich eine neue Eheschließung ver
bieten. Niemand wi rd daher behaup
ten können, der Gesetzgeber würde ihn 
von der verpflichtenden Kraft dieses 
Gesetzes befreien wollen. In Situatio
nen, die im Gesetz selbst ausdrücklich 
vorgesehen sind, ist der Rückgriff auf 
einen vermutlichen Wil len des Gesetz
gebers mittels Epikie absolut unzuläs
sig; wenn nämlich die gesetzgeberi
sche Absicht genau die Situation trifft, 
in der sich jemand befindet, bleibt für 
Vermutungen kein Raum mehr. Somit 
führt spätestens der zweite Schritt des 
Lösungsvorschlages, den H. unterbrei
tet, bereits ins Leere, sodaß über die 
Zulässigkeit der Noteheschließungs
form gar nicht mehr gehandelt werden 
müßte. Trotzdem soll auch dazu einiges 
gesagt werden. 

H. hat sich nämlich vorgenommen, 
eine „Lösung" für den nichtrechtlichen 
Gewissensbereich vorzuschlagen (21). 
Zwar räumt er ein, daß sein Vorschlag 
„Elemente des nichtrechtlichen und des 
rechtlichen Forums" zu enthalten schei
ne, und daß sich jene, die sich an die 
Notform der Eheschließung halten, 
„dem Rechtsforum (forum externum) 
nähern" (29). Aber diese Formulierung 
unterspielt natürlich den wirklichen 
Sachverhalt sehr gründlich, da hier we
der von einem bloßen Anschein noch 
von einer bloßen Annäherung die Rede 
sein kann. Wer immer nämlich die im 
Gesetz für bestimmte Notfälle vorge
sehene außerordentliche Eheschlie
ßungsform für sich in Anspruch nimmt, 
bewegt sich selbstverständlich im äuße
ren Rechtsbereich. Für eine Lösung i m 
reinen Gewissensbereich ist dieses In 
stitut/ daher nicht geeignet. 
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Darüber hinaus versteht es sich von 
selbst, daß für die Noteheschließung 
dieselben Zulassungsbeschränkungen 
gelten, die für die ordentliche Form der 
Trauung gegeben sind. Wenn daher je
mand aus irgendeinem Rechtsgrund zur 
ordentlichen Trauung nicht zugelassen 
werden kann, dann kann er auch in 
außerordentl icher Weise nicht heiraten. 
Der einzige Unterschied zwischen den 
beiden Trauungsformen besteht näm
lich tatsächlich nur im rein Formalen: 
einmal ist ein trauungsberechtigter 
Priester notwendig, das andere Mal 
dagegen nicht. Ein Ausweg für jene, 
denen die Kirche eine Eheschließung 
versagen muß, ist hier nicht zu finden; 
dies wäre auch zu paradox. Denn die 
Vorstellung, die Kirche würde in ihrem 
Gesetzbuch jemandem die Möglichkeit 
zur Heirat eröffnen, den sie nach dem
selben Gesetzbuch davon abhält, ist 
schlechthin absurd. 

Daher muß auch die Frage erlaubt 
sein, ob H. wirklich allen Ernstes be
haupten w i l l , daß sein Vorschlag hin
sichtlich der Noteheschließungsform 
mit dem Sinn dieses Gesetzes und mit 
den Absichten des Gesetzgebers in 
Übereinst immung gebracht werden 
kann. Demgegenüber müßte mit aller 
Entschiedenheit festgehalten werden: 
Hier wi rd ein einzelnes Gesetz vom 
Kontext isoliert, ohne nach seinem Sinn 
und Zweck zu fragen, und in buchsta
bengetreuer Auslegung auf Fälle ange
wandt, für die es bei auch nur halb
wegs nüchterner Betrachtung ganz si
cher nicht gelten kann. Das ist tatsäch
lich Rechtsformalismus in seiner übel
sten Ausprägung, wie er sonst den Ka-
nonisten gerne zum Vorwurf gemacht 
wird. 

Jedenfalls aber kann für die Lösung, 
die H . jenen anzubieten hat, die die 
Ungültigkeit ihrer früheren Ehe (noch) 
nicht beweisen können, keine tragfähi
ge Begründung (37) festgestellt wer
den. Die hier vorgelegte Begründung 
ist vielmehr aus kanonistischer Sicht 
unhaltbar. Und die Konsequenzen, die 
sich aus dieser „Lösung" ergäben, müß
ten jede kirchliche Ehegesetzgebung ad 
absurdum führen, da die alleinige und 
ausschließliche Zuständigkeit der Kirche 
hinsichtlich aller Fragen, die das Sakra

ment der Ehe betreffen, damit ausge
höhlt wäre. Wenn man nämlich dem 
Vorschlag dieses Gutachtens folgen 
wollte, wäre nicht einzusehen, warum 
er nur für jene gelten sollte, die eine 
zweite Ehe anstreben. Warum sollten 
nicht auch solche Christen, die durch 
ein anderes kirchliches Ehehindernis 
oder -verbot am Heiraten gehindert 
sind, Epikie und Nottrauung in An
spruch nehmen können, um so die kirch
lichen Ehegesetze zu umgehen? 

In einem weiteren Kapitel befaßt sich 
H. mit jenen Wiederverheirateten, de
ren Vorehe gültig ist, die aber zu den 
Sakramenten zugelassen werden möch
ten, ohne ihre zweite Verbindung auf
geben zu können oder zu wollen (38— 
60). Hier geht es zum Teil tatsächlich 
um rein moraltheologische Erwägun
gen, und der Rezensent wird sich hü
ten, in einem Spezialgebiet zu wildern, 
das nicht sein eigenes ist. Aber Fragen 
stellen wird man wohl dürfen. Zum 
Beispiel: 

Durch einen einzigartigen Kunstgriff 
verknüpft H. die Frage des Geschlechts
verkehrs in der zweiten Verbindung 
mit jener des „gesamten Zusammenle
bens" als solchem, sodaß er sich auf 
diese zweite Frage beschränken kann 
(52), ohne die Erlaubtheit geschlechtli
cher Beziehungen außerhalb einer 
rechtmäßigen Ehe eingehend erörtern 
zu müssen. Denn — so H. im Anschluß 
an andere Autoren — nicht nur die ge
schlechtlichen Beziehungen, sondern 
„ihr ganzes Zusammenleben als Gatten" 
stelle einen Widerspruch zur ersten 
Ehe dar (48). Dem ist zwar durchaus 
zuzustimmen; trotzdem ist aber zu fra
gen, ob die Geschlechtsgemeinschaft 
nicht doch ein so „beträchtliches Teil
element" (38) der rechtmäßigen Ehe 
ist, daß sie sich gerade dadurch sehr 
wesentlich von jeder anderen zwischen
menschlichen Beziehung unterscheidet. 
Und auch wenn man im eheähnlichen 
Zusammenleben der Wiederverheirate
ten den eigentlichen Widerspruch zur 
ersten Ehe sieht, bleibt die Frage, ob 
geschlechtliche Beziehungen außerhalb 
einer rechtmäßigen Ehe erlaubt sind 
oder nicht. A n dieser Frage sollte sich 
die Moraltheologie nicht vorbeidrük-
ken! 
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Η. selbst lehnt es ab, die Zulassung 
Wiederverheirateter zu den Sakramen
ten damit zu begründen, „daß gegen 
ihre geschlechtlichen Beziehungen nichts 
einzuwenden sei" (50). Wenn aber da
gegen etwas einzuwenden ist: Müßte 
dann nicht doch ein Verzicht darauf 
verlangt werden? Wenn nach H. nur 
der von den Sünden losgesprochen wer
den kann, „der sie echt und entschie
den bereut", wozu auch die Bereitschaft 
gehöre, von der Sünde zu lassen (55): 
Bestünde dann eine glaubwürdige Reue 
nicht gerade darin, daß wenigstens die 
äußere Vollendung des Ehebruchs auf
gegeben wird, wenn schon die Lebens
gemeinschaft als solche nicht aufgege
ben werden kann? Denn wenn nicht 
einmal der ernste Vorsatz zur Enthalt
samkeit als Zeichen der Bekehrung ver
langt wi rd : Wie w i l l dann die Moral
theologie die Geltung des 6. Gebotes 
begründen? Oder hängt die verpflich
tende Kraft göttlicher Normen von der 
jeweiligen Situation ab? Hat man dies 
nicht einmal als „Situationsethik" ab
qualifiziert? 

H. sagt, wer den Vorsatz habe, „das 
in seiner Möglichkeit Liegende zur 
Verwirklichung des christlichen Lebens 
zu tun", sei „subjektiv nicht im Stande 
der Todsünde" und daher „zum Sakra
mentenempfang genügend disponiert" 
(57 f.). Aber worin besteht denn die 
„Verwirklichung des christlichen Le
bens", wenn nicht im Halten der Ge
bote, das 6. Gebot nicht ausgenommen? 
Und genügt ein so allgemeiner Vor
satz wirklich, um zum Sakramenten
empfang disponiert zu sein? Müßte sich 
ein ernstzunehmender Vorsatz nicht ge
rade auf den Punkt richten, in dem der 
Mensch gefehlt hat? Müßte daher ein 
Ehebrecher, der sein Vergehen ernst
haft bereut, nicht den Vorsatz fassen, 
wenigstens auf die in sich ehebrecheri
sche Einzeltat zu verzichten, wenn er 
schon seinen Status nicht verändern 
kann? Und wird durch die Behauptung, 
die in einer unrechtmäßigen Verbin
dung lebenden Partner könnten „in der 
guten Gestaltung ihres Zusammenle
bens", in die die geschlechtliche Ge
meinschaft eingeschlossen sein soll, 
„ihre jetzige sittliche Aufgabe" sehen, 
„durch deren Erfüllung sie nicht nur 
nicht sündig werden, sondern gerade 

die ihnen mögliche Gutmachung lei
sten" (56), die Ordnung Gottes nicht 
geradezu auf den Kopf gestellt? Oder 
heiligt hier der (vielleicht) gute Zweck 
das objektiv schlechte Mittel? 

Al le Fragen, die in diesem Zusam
menhang an die Moraltheologie zu stel
len sind, münden in die eine Frage, ob 
und in welchem Umfang das 6. Gebot 
Gottes heute gilt bzw. ob es Situatio
nen geben kann, in denen der Ge
schlechtsverkehr außerhalb einer recht
mäßigen Ehe sittlich erlaubt ist. Die 
Antwort auf diese Frage sollte jedoch 
nach Möglichkeit die Äußerungen des 
kirchlichen Lehramtes nicht völlig außer 
acht lassen. 

Doch abgesehen von allen moraltheo
logischen Erwägungen zu dieser Frage 
muß grundsätzlich darauf hingewiesen 
werden, daß die Zulassung (oder Nicht
zulassung) zu den Sakramenten nicht 
etwas ist, was sich im reinen (nicht
rechtlichen) Gewissensbereich abspielt; 
es handelt sich hier im Gegenteil um 
einen A k t der kirchlichen Jurisdiktion, 
der selbstverständlich nur im Rechts
bereich gesetzt werden kann. H. hat 
sich zwar vorgenommen, „Lösungen" 
im reinen Gewissensbereich anzubieten; 
er hält aber diesen Vorsatz nicht durch. 
Zwar hat er den Versuch unternom
men, den äußeren und inneren Rechts
bereich gegen den reinen Gewissens
bereich begrifflich abzugrenzen (14— 
18); im weiteren Verlauf seines Gut
achtens wird diese Abgrenzung jedoch 
nicht beachtet: Reiner Gewissensbereich 
und (sakramentaler) innerer Rechtsbe
reich werden im Gegenteil beharrlich 
miteinander verwechselt. Dies beginnt 
schon damit, daß H. das im Schreiben 
der Glaubenskongregation v . 11. 4. 
1973 erwähnte „in foro interno" völl ig 
unmotiviert mit „im reinen Gewissens
forum" übersetzt (27, 37), obwohl der 
Zusammenhang eindeutig auf den (sa
kramentalen) inneren Rechtsbereich 
hinweist. Um der begrifflichen Klarheit 
wil len scheint es daher nicht überflüs
sig zu sein festzuhalten, daß der reine 
Gewissensbereich jener Bereich ist, in 
dem der Einzelmensch Gott begegnet. 
Hier fällt die Entscheidung, ob ein be
stimmtes Tun oder Unterlassen (sub
jektiv) sündhaft ist oder nicht. Diese 
Entscheidung kann weder die Kirche 
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noch ein Beichtvater treffen, sondern 
nur der jeweils Betroffene, der dafür 
auch allein im Gewissen und vor Gott 
verantwortlich ist. Natürlich kann et
wa der Beichtvater helfen, die richtige 
Entscheidung zu finden; abnehmen 
kann er sie nicht. Sobald aber jemand 
im Gewissen seine Entscheidung ge
troffen hat und sich dem Bußforum der 
Kirche stellt, verläßt er den reinen Ge
wissensbereich und betritt den (sakra
mentalen) inneren Rechtsbereich, in 
dem die Kirche durch den Beichtvater 
die ihr von Jesus über t ragene Gewalt 
ausübt . Schon die Entscheidung dar
über, ob der Beichtende richtig dispo
niert ist und daher von den Sünden 
losgesprochen werden kann, fällt im 
rechtlichen Bereich. 

Wenn aber jemand seine unrechtmä
ßige Verbindung in der Beichte zur 
Sprache bringt, dürfte schon dieser Um
stand ein sicheres Zeichen für sein (im 
reinen Gewissensbereich gewonnenes) 
Unrechtsbewußtsein sein. Der Beichtva
ter aber würde sich des Amtsmiß
brauchs schuldig machen, wenn er ein 
objektiv unerlaubtes Tun für im kon
kreten Fall zulässig erklär te . Denn er 
übt die ihm über t ragene Jurisdiktion 
niemals im eigenen, sondern immer nur 
im Namen und Auftrag der Kirche aus. 
Er hat sich daher an deren Lehre und 
Ordnung zu halten. Im übrigen ist fest
zuhalten, daß eine Absolution, die je
mandem, der nicht richtig disponiert 
ist, erteilt wird, ohnehin ungültig wäre . 
Hier zeigt sich nämlich, daß Kirchen
recht wesentlich geistliches Recht ist: 
es läßt sich letztlich nicht manipulie
ren. 

Was aber schließlich den Hinweis 
der Glaubenskongregation auf die be
währ te Praxis der Kirche in foro inter-
no betrifft, so ist damit jene bewähr te 
Praxis gemeint, die die Kirche schon 
bisher im (sakramentalen) inneren 
Rechtsbereich geübt hat. Der reine 
(nichtrechtliche) Gewissensbereich kann 
hier schon deshalb nicht gemeint sein, 
wei l von einer Praxis „der Kirche" ge
sprochen wird, die es im Gewissens
bereich — wie oben gezeigt wurde — 
nicht gibt und nicht geben kann. Ganz 
sicher kann der Hinweis auf die be
währ te Praxis der Kirche auch nicht 

jene „Lösungsvorschläge meinen, die 
heute allenthalben in der ad nauseam 
geschwätzigen theologischen Literatur 
angeboten werden. Denn man kann zu 
diesen „Lösungen" stehen, wie man 
w i l l : „bewährt" haben sie sich jeden
falls noch nicht. 

Was aber kann der Hinweis der 
Glaubenskongregation tatsächlich be
deuten? H. meint, daß trotz dieses Hin
weises das Problem offen bleibe, „wel
che Möglichkeiten sich damit im ein
zelnen eröffnen" (9). Wenn man jedoch 
die Situation der Menschen ins Auge 
faßt, um die es hier geht, drängt sich 
doch die Antwort geradezu auf: Jeder 
Moraltheologe und überhaupt jeder 
Theologe, der — wie übrigens auch 
der Rezensent vor etwa 15 Jahren — 
noch eine brauchbare Moraltheologie 
gehört hat, weiß, was eine occasio pro-
xima necessaria ist, und wie er Men
schen, die in einer solchen unabwend
baren nächsten Gelegenheit zur Sünde 
leben, in foro interno zu begegnen hat. 
Die Darlegung der diesbezüglichen 
Prinzipien ist Sache der Moraltheolo
gie, weshalb sie hier nicht erör ter t 
werden müssen. 

H . nennt sein Gutachten „wenn schon 
nicht die Lösung, so doch einen Bei
trag zur Lösung" (9). Dies ist gewiß 
sehr bescheiden formuliert, wenngleich 
der Rezensent die Bezeichnung „Dis
kussionsbeitrag" für angemessener ge
halten hätte . Auf der letzten Um-
schlagseite wird das Buch jedoch vom 
Verlag als „Handreichung und Weg
weisung" angepriesen. Dem muß zu
mindest vom kirchenrechtlichen Stand
punkt aus ein leidenschaftliches Nein 
entgegengehalten werden: Nein, so 
geht's wirklich nicht! 

Zu bedauern ist nur, daß die Arbeit 
etwa durch die Wiener Kirchenzeitung 
v. 10. 2. 1974 unter dem reißerischen 
Aufmacher „Geschiedene an der Kom
munionbank" bereits eine gewisse Pub
lizität erlangt hat. Der in diesem A r t i 
kel enthaltene Hinweis auf die kirch
liche Druckerlaubnis und darauf, daß 
„das Werk in Diözesanblättern den 
Seelsorgern als wichtige Hilfe empfoh
len wird" — was übrigens für das 
Wiener Diözesanblatt nicht stimmt 
(vgl. WDB1. 112, 1974, 48)! — ist ein 
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wesentlicher Beitrag zur weiteren Ver- geweckt, die jedenfalls so ganz sicher 
unsicherung von Seelsorgern und Glau- nicht zu erfüllen sind, 
bigen. Mi t diesem Gutachten und sei
ner Verbreitung werden Hoffnungen Karl-Theodor G e r i n g e r 
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